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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die .Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des europaischen 

Patents 0 151 904, erteilt am 26. Oktober 1988 auf die am 

17. Dezernber 1984 mit der schweizerischen Priorität vom 

8. Februar 1984 eingereichte Patentanmeldung 

Nr. 84 810 626.6. 

Anspruch 1 lautet, wie folgt: 

Iso1ierte, elektrische Leitung mit flammwidriger, 

halogenfreier Isolation, dadurch gekennzeichnet, dass sie 

eine innere Isolationsschicht aus halogenfreiem, 

vernetztern Polyolefin-Copolymer und eine äussere 

Schutzschicht aus Polyamid 6.6 oder Polyamid 12, einem 

therrnoplastischen, halogenfreien Polyesterelastomer oder 

einem halogenfreien aromatischen Polyäther aufweist." 

II. 	Gegen das Patent hat die BeschwerdefQhrerin am 

26. Juni 1989 wegen mangeinder erfinderischer Ttigkeit, 

gestützt auf 13 Entgegenhaltungen, darunter 

Dli 	flKunststoffess, 1980, Heft 10, Seiten 629 - 636, 

und 

D13 	uDrahtwelthl, 1978, Heft 3, Seiten 81 - 83, 

spter erganzt durch die zugelassene Entgegenhaltung 

D14 	GB-A-i 583 956, 

Einspruch erhoben. 

III. Mit der am 8. August 1990 zur Post gegebenen Entscheidung 

wies die Einspruchsabteilung den Einspruch zurUck. 
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In der angefochtenen Entscheidung wurde, ausgehend von 

D14 als nächstem Stand der Technik, ein Naheliegen des 

Ersatzes von Polyamid 6 in der augeren Schutzschicht 

durch eines der ir Kennzeichen des Anspruchs 1 genannten 

Materialien verneint. Insbesondere sei Dli eine 

verbesserte Flarnmwidrigkeit und Widerstandsfhigkeit 

gegenUber flüssigen Medien von Polyamid 6.6 und Polyamid 

12 ebensoweni.g zu entnehrnen wie deren mOgliche Verwendung 

für die àuf,ere Schutzschicht einer Kabelisolierung. 

Gegen die genannte Entscheidung hat. die Beschwerde-

fUhrerin (Einsprechende) am 4. Oktober 1990 unter 

gleichzeitiger Erteilung des Auftrags zur Abbuchung der 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde eingelegt, diese 

begrundet und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu 

widerruf en. 

Die Beschwerdeführerin macht insbesondere geltend, da3 

wegen der in Dli angefuhrten Eigenschaften von Polyamid 

6.6 (hOherer Schmelzpunkt) und.Polyamid 12 (geringe 

Wasseraufnabme) sowie der dort ebenfalls erwâhnten 

Eignung von Polyamiden für Kabeluinmantelungen die 

Verwendung dieser Materialien für die äul3ere Schutz-

schicht der in D14 beschriebenen Leitungsisoiierungen 

naheliegend gewesen sei. 

In ihrem am 16. Februar 1991 eingegangenen Schriftsatz 

beantragte. die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde 

zurUckzuweisen, hilfsweise rnUndliche Verhandlung nach 

Erlag eines Zwischenbescheides. 

Sie begrundete ihren Antrag im wesentlichen damit, dais, 

eine.wichtige Aufgabe des Streitpatentes in der 

Auffindung soicher Materialien für die Augere Schutz-

schicht bestanden habe, die nicht nur flarnmwidrig und 

gegen flussige Medien widerstandsfhig, sondern auch mit 

dem Material der inneren Isolationsschicht komnpatibel 
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seien. Zur LOsung dieser Aufgabe habe D14 keinen Hinweis 

geben kOnnen, weil sie eine Zwischenschicht verwende. 

Diese Zwischenschicht sei in D14 zur Erzieluflg der 

gewUnschten Flarnrnwidrigkeit notwendig, die mit dem für 

die äuf,ere Schutzschicht verwendeten Material Grilon 6 

(Polyamid 6) allein nicht erreichbar sei, weiches im 

Ubrigen auch eine unerwUnscht hohe Feuchtigkeitsaufnahme 

aufweise. 

Nach der im Schriftsatz vom 2. Juni 1993 geauerten 

Ansicht der Beschwerdeführerin htte hingegen der Aspekt 

der Kompatibilitt bei der Beurteilung der erfinderischen 

Ttigkeit auffer Betracht zu bleiben, da Anspruch 1 des 

Streitpatentes nicht auf eine direkt über der inneren 

Isolationsschicht liegend.e ãu1ere Schutzschicht 

beschrnkt sei. 

In Vorbereitung einer von beiden Parteien bearitragten 

mundlichen Verhandlung äu1!erte der Berichterstatter der 

Kammer in einem Bescheid vom 17. Mai 1993 Bedenken 

hinsichtlich der Neuheit (Artikel 54 (3) EPU) gegenuber 

D15 	EP-A-103 487 

sowie hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit des 

Gegenstandes des Streitpatentes im Hinblick auf D14 in 

Verbindung mit u. a. Dli oder D13. 

In Schriftsätzen vom 10. Mai 1993 und 10. Juni 1993 

beantragte die Beschwerdegegflerin eine Entscheidung nach 

Aktenlage; auf telefonische Ruckf rage der Geschäftsstelle 

erkiarte sie sich damit einverstanden, dag dies als 

RückrahIne ihres Antrags auf mundliche Verhandlung 

ausgelegt werde. Mit Schriftsatz vom 13. August 1993 nabm 

die Beschwerdegegflerifl zuzfl Bescheid der Kammer Stellung. 
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Ent scheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Neuheit 

2.1 	Der Einspruch der jetzigen BeschwerdefUhrerin erfolgte 

aufgrund von Artikel 100 a) in Verbindung mit Artikel 56 

EPU. Da fehiende Neuheit ebenfalls unter den Einspruchs-

grund des Artikels 100 a) fällt, ist die Karnrner 

ungeachtet der Entscheidung der Grofen Beschwerdekarnrner 

G 10/91 vorn 31. März 1993 (wird verOffentlicht) gernâf 

Artikel 114 (1) EPU zur Entscheidung darUber berechtigt. 

2.2 	Die von der Kammer genannte Entgegenhaltung D15 ist für 

die Vertragsstaaaten DE, FR, IT und SE Stand der Technik 

nach Artikel 54 (3) und (4) EPU. 

2.3 	In D15 werden elektrische Kabel beschrieben, die eine 

innere Isolationsschicht aus einem vernetzten Olefin-

polymer und eine ãufere Schicht eines im wesentlichen 

linearen aromatischen Polymeren aufweisen; siehe 

Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 2, Absatz 2 und mit 

Seite 4, letzter Absatz, wonach das f101efinpolymerl  em 

(Co)polymer aus unsubstutuierten Olefin-Monomeren sein 

kann, wenngleich fluorhaltige Monomere bevorzugt sind. 

Die aromatischen Polymeren sind, beginnend auf Seite 7, 

zwar breitdefiniert, doch sind die gemag Anspruch 1 des 

Streitpatents als eine Alternative vorgesehenen Polyäther 

ausdrücklich erwãhnt (siehe z. B. Seite 7, Zeilen 8 bis 

10; Seite 8, Zeilen 1 ff.) und sogar als bevorzugt 

erkennbar (siehe Seite 10, Zeilen 4 ff.); so ist das 

Handeisprodukt PEEK sowohl in den Beispielen 3 bis 5, 8 

und 9 von D15, als auch in Beispiel 4 des Streitpatents 

genannt. Der Facbrnann kann D15 somit - in Abwesenheit 

eines in eine andere Richtung deutenden Hinweises - die 

Lehre uInnenisolation aus halogenfreiern, vernetztem 
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Polyolefin-Copolymer plus AuZenschicht aus therrno-

plastischern, halogenfreiem aromatischem Polyäther" 

entnehrnen (vgl. T 666/89, "Washing compositions! 

UNILEVER", insbesondere GrQnde, Punkt 7; Abi. EPA 1993, 

495) 

	

2.4 	Der Gegenstand der AnsprQche 1 und 3 des Streitpatents 

ist somit neuheitsschädlich getroffen. Ein Antrag auf 

Aufrechterhaltung des Patents in eingeschranktem Umfang 

oder nur für den in D15 nicht benannten Vetragsstaat GB 

liegt nicht vor; das Patent ist daher als Ganzes zu 

widerruf en. 

	

3. 	Auch wenn die Beschwerdegegnerin die Neuheit durch 

entsprechende Beschrnkung hergesteilt hãtte, hatte das 

Patent im ubrigen wegen fehiender erfinderischer 

Tatigkeit gegenuber dem in D14, Beispiel 1, offenbarten 

nächsten Stand der Technik widerruf en werden müssen. 

Darin wird ein Kabel mit einer inneren Isolationsschicht 

("bedding layer") aus vernetztem EPDM und einer Au1en-

hUlle aus Polyarnid 6 ("standard nylon Grilon type 6 11 ) 

beschrieben, Wovon sich der Patentgegenstand durch die 

Wahi eines anderen Kunststoffes für die Au1enhQ11e 

unterscheidet. Da keine Belege verfugbar sind, aufgrund 

derer eine durch den Materialaustausch bewirkte Eigen-

schaftsverbesserung bewiesen wurde, kOnnte als objektive 

Aufgabe des Streitpatents nur die Bereitstellung eines zu 

Polyamid 6 alternativen halogenfreien Materials für die 

aufere SchutzschiCht anerkannt werden. 

Soiche alternative Materialien, deren Eignung für Kabel-

uinmantelungen schon bekannt war, sind sowohl das in Dli, 

Seit'd 632, rechte Spalte, Zeilen 37 - 45 beschriebene 

Polyamid 12 (das auch ininera101bestandig ist und eine 

geringe wasseraufnabme aufweist: Dli, Seite 632, linke 

Spalte, vorietzter und viertletzter Absatz), als auch das 

in D13, Seite 82, Tafel 1 und 3. Absatz sowie Seite 83, 
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letzter Absatz des Artikels, beschriebene thermo-

plastische Esterelastomer Hytre1'. 

Somit ware es für den Fachmann naheliegend gewesen, die 

vorliegende Aufgabe durch Verwendung von Polyamid 12 oder 

Hytre1 1  anstelle von Polyamid 6 zu lOsen, und das 

Streitpatent ware daher auch wegen fehiender 

erfinderischer Tatigkeit zu widerrufen gewesen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden:. 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschãftsstelienbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

E. )rgm  ier 
	

Fl Antony 

I 
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